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Allgemeinverfügung des Thüringer Landesverwal­
tungsamtes zur Erteilung von Ausnahmen gemäß
§ 70 Abs. 1 Nr. 2 Straßenverkehrs-Zulassungs­
Ordnung (StVZO) zur Farbgebung, Anbringung von
Konturmarkierungen, zusätzlichen Applikationen
an Fahrzeugen der Feuerwehren und des Kata­
strophenschutzes sowie gemäß § 47 Abs. 1 Nr. 1
Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) über die
Anbringung von hinteren Kennzeichen an Fahrzeu­
gen der Feuerwehren

I. Ausnahmegenehmigungen

Gemäß§ 70 Abs. 1 Nr.2 StVZO i. V. m. § 3 Abs. 2 Nr. 2 c der
ThüringerVerordnungzur Übertragung von Ermächtigungen
und über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Straßenver­
kehrsrechts wird für Fahrzeuge der Feuerwehren und des
Katastrophenschutzes, die nach den §§ 52 Abs. 3 und 55
Abs.3 StVZOmit blauenBlinkleuchtenund Einsatzhornaus­
gerüstet sind und innerhalbdes FreistaatesThüringeneinge­
setztwerden, folgendeAusnahmevon §§49 a und53Abs. 10
Nr.4 StVZOerteilt:

1.1 Farbgebung

Die Farbgebung richtet sich nach DIN 14502-3 in der jeweils
gültigenFassung.

Abweichendvon denBestimmungendes§49 aAbs. 1 StVZO
dürfen

. Feuerwehrfahrzeugein den Farben:

(Tages-)Leuchtrot
(Tages-)LeuchtrotlWeiß
Leuchthellrot
LeuchthelirotlWeiß

RAL3024,
RAL3024/901 0,
RAL3026 oder
RAL3026/901 0

. Fahrzeuge des Katastrophenschutzes zusätzlich mit der
Grundfarbe

Weiß RAL9010

zugelassenwerden. Die Farbgebung kann durch Lackierung
oder durch Folienerfolgen.

NachDIN 14502-3 muss die äußereFarbgebung der Karos­
serieallseitig jeweils zu mindestens 75 % der anrechenbaren
Fläche in der Grundfarbe ausgeführt sein. Da die in Nr. 1.3
beschriebenen Applikationen wesentlich zur Verbesserung
der Tages- und Nachtsichtbarkeit beitragen, können sie bei
der ErmittlUng der Flächenanteile an Stelle der Grundfarbe
angerechnetwerden.

1.2 Kontur- und Streifenmarkierungen

Feuerwehrfahrzeugedürfen gemäß den Bestimmungen des
§53Abs. 10Nr. 4 StVZOmit einerKontur- oder Streifenmar­
kierunginAnlehnunganECE-R104 versehensein.

Wenn die vorhandenen Flächen ein Anbringen von retro­
reflektierendenStreifenin der nach ECE-R104 vorgegebenen
Mindestbreite von 50 mm nicht ermöglichen, darf die Strei­
fenbreite auf das notwendige Mindestmaß reduziert werden.
EineStreifenbreite von 25 mm soll aber nicht unterschritten
werden.

An Fahrzeugen,die mit den nachfolgend genannten fluores­
zierendgelbenApplikationenversehenseindürfen, können in
Anlehnungan ECE-R104 auch Streifen- oder Konturmarkie­
rungen in Gelb (fluoreszierendund retroreflektierend) gemäß
DIN14502-3verwendetwerden.



1 .3 Zusätzliche Applikationen
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Abweichendvon denBestimmungendes§49 a StVZOAbs. 1
dürfen Feuerwehrfahrzeuge und Fahrzeuge des Katastro­
phenschutzesmit zusätzlichenfluoreszierendenoder (retro-)
reflektierendenApplikationen gemäßDIN 14502-3 wie folgt
ausgestattetsein:

1.3.1 Fahrzeugemit der Grundfarbe Feuerrot oder Verkehrsrot
(RAL3000/RAL3020)

· Front-undHeckbereich:
Streifenmarkierung,von der Fahrzeugmitte aus im Winkel
von45° schräg nachaußen/untenverlaufend,abwechselnd
in den FarbenRot (retroreflektierend)und Gelb (fluoreszie­
rend und retroreflektierend)oder abwechselnd in den Far­
benRot (retroreflektierend)undWeiß(retroreflektierend).Die
Streifenbreitesoll jeweilsca. 100mmbetragen.

An der Fahrzeugvorderseite ist zusätzlich oder an Stelle
einer Streifenmarkierungauch das Anbringen des Schrift­
zuges"Feuerwehr"influoreszierendGelb(retroreflektierend)
oderWeiß(retroreflektierend)zulässig.

· Fahrzeugseiten:

Streifenapplikation(en) und/oder die Schriftzüge "Feuer­
wehr" bzw. ,,@112" inGelb (fluoreszierendund retroreflek­
tierend)oderWeiß(retroreflektierend).

1.3.2 Fahrzeugemit der Grundfarbe Leuchtrot (RAL 3024) oder
Leuchthellrot (RAL3026)

· Front-und Heckbereich:

Streifenmarkierung,von der Fahrzeugmitte aus im Winkel
von45° schräg nachaußen/untenverlaufend,abwechselnd
zurGrundfarbeinder KontrastfarbeWeiß(retroreflektierend)
oder abwechselnd in den Farben Rot (retroreflektierend)
undWeiß (retroreflektierend).DieStreifenbreite soll jeweils
ca. 100mmbetragen.

An der Fahrzeugvorderseite ist zusätzlich oder an Stelle
einer Streifenmarkierungauch das Anbringen des Schrift­
zuges"Feuerwehr"inWeiß(retroreflektierend)zulässig.

· Fahrzeugseiten:

Streifenapplikation(en) und/oder die Schriftzüge "Feuer­
wehr" bzw. ,,@112" in der FarbeWeiß(retroreflektierend).

2 Gemäß§47Abs. 1Nr. 1 FZV i. V.m.§9Abs. 2 Nr.3 der Thü­
ringerVerordnungzur Übertragungvon Ermächtigungenund
über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Straßenverkehrs­
rechts wird für Fahrzeuge der Feuerwehren, die nach den
§§52 Abs. 3 und 55 Abs. 3 StVZOmit blauen Blinkleuchten
und Einsatzhorn ausgerüstet sind und innerhalb des Frei­
staates Thüringen eingesetzt werden, folgende Ausnahme
von§ 10Abs. 6 Nr. 1 FZVerteilt:

2.1 DerAbstand zwischen dem oberen Rand des Kennzeichens
undder Fahrbahndarf mehrals2 m betragen.

2.2 Für Fahrzeuge,die bis zum 31.12.2016erstmals zugelassen
werden/wurden, darf die Mitte des hinteren Kennzeichens
auch rechts von der Längssymmetrieebenedes Fahrzeugs
liegen.

II. Nebenbestimmungen

Zur Kennzeichnungsind normgerechteoder bauartgenehmigteEle­
mente zu verwenden. Eswird u. a. auf die Vorgaben der UN-ECE
RegelungenNummer48 und 104sowie§53Abs. 10 StVZOverwie­
sen. Als normgerechtsind ebenfalls Kennzeichnungenmit für fran­
zösischeEinsatzfahrzeugeamtlich zulässigen reflektierendenbzw.
fluoreszierendenKennzeichnungselementen(PrüfzeichenTPESC-B)
amganzenFahrzeugeinschließlichHeck-Warnflächen(vgl.NFS61-
503 v. 04/2011- "SignalisationComplernentaire")zu bewerten.
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DieZulässigkeit ist durch Prüfzeichenauf der Markierungoder aus­
nahmsweisedurch nachvollziehbare einschlägige Herstellernach­
weisezu belegen.DieHerstellernachweisemüsseneineBeurteilung
inAnlehnungan die ECE-Regelung104hinsichtlichder geforderten
Farb-und Reflexionswerteermöglichen.

DieVerwendungvon Leuchtstoffen und/oder rückstrahlendenMit­
teln darf vorgeschriebeneKennzeichnungen(z.B. Konturmarkierung
nach ECE-RegelungenNr. 48 und 104 sowie § 53 Abs. 10 StVZO)
nicht ersetzen oder beeinträchtigen, falls dies nicht ausdrücklich
zugelassenwird.

Bei vollflächigerrückwärtigerWarhmarkierungnachAbschnitt 1.3.1
und 1.3.2 kanndie gegebenenfallsvorgeschriebeneKonturmarkie­
rungamFahrzeugheckentfallen.

III. Widerrufsvorbehalt

Die Regelungendieser Allgemeinverfügung können jederzeit ganz
oder teilweise widerrufen bzw. mit weiteren Nebenbestimmungen
versehenwerden.

IV. Inkrafttreten

DieAllgemeinverfügungtritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung
in Kraft. Die Allgemeinverfügung vom 03.11.2011 (Az. 520.2.08-
3614.03-0999/11)wird hiermit aufgehoben.

V. Rechtsbehelfsbelehrung

GegendiesenBescheid kann innerhalbeinesMonats nach dessen
BekanntgabeKlagebeim

VerwaltungsgerichtWeimar
JenaerStraße2 a, 99425Weimar(Hausadresse)oder
Postfach24 48, 99405Weirnar(Postadresse)

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der
Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klagemuss
den Kläger, den Beklagten (Freistaat Thüringen, vertreten durch
den Präsidentendes Thüringer Landesverwaltungsamtes)und den
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen
bestimmten Antrag enthalten. Die zur BegründungdienendenTat­
sachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene
Bescheidsoll inUrschriftoderAbschrift beigefügtwerden.DerKlage
und den SchriftsätzensollenAbschriften für die weiterenBeteiligten
beigefügtwerden.

Weimar,den31.03.2016
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